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Berlin (ul). Diakonie und
private Pflegeeinrichtungen ha-
ben die zum 1. Oktober in Kraft
tretenden Richtlinien des Bun-
desgesundheitsministeriums zur
Kostenerstattung von Trink- und
Sondennahrung durch die ge-
setzlichen Krankenkassen be-
grüßt. Diakonie-Präsident Jür-
gen Gohde: „Die Ärzte können
nun reagieren, wenn durch eine
Ernährungsstörung Mangeler-
nährung droht.“ Nach Ansicht
des Bundesverbands privater
Anbieter sozialer Dienste ist nun
„eine ausreichende Versorgung
garantiert“. Die Richtlinie regelt,
in welchen medizinisch nötigen
Fällen die Kassen für Trink- und
Sondennahrung in der ambulan-
ten Versorgung zahlen müssen.
Das betrifft bis zu 140 000 Men-
schen in Deutschland.

Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss von Ärzten und Kran-
kenkassen (GBA) hat derweil
mit einer gerichtlichen Klärung
gedroht. Die neue Richtlinie er-
fülle den gesetzlichen Auftrag
nicht, die Fälle für die Verord-
nung von Trink- und Sondenko-
sten festzulegen. GBA-Vorsit-
zender Rainer Hess: „Damit
wird der bisher vorkommende
Missbrauch praktisch fortge-
schrieben.“

Das Ministerium hatte die
Neuregelung getroffen, nach-
dem sich der GBA geweigert
hatte, seine Richtlinie im Inter-
esse der Patienten zu lockern.
Die vom GBA geplante Regelung
streiche die Kostenerstattung
auch für Patienten, die auf
künstliche Ernährung angewie-
sen sind, monierte das Ministe-

rium. An Hand der neuen Richt-
linie können Ärzte rasch fest-
stellen, wann enterale Ernäh-
rung verordnet werden kann.
Medizinisch indiziert ist ente-
rale Ernährung bei einge-
schränkter Fähigkeit, sich aus-
reichend normal zu ernähren.

Aktuelle Ergebnisse einer
repräsentativen Befragung von
Allgemeinärzten, Praktikern
und Internisten durch EMNID
zeigen, dass die klinische Be-
deutung von Mangelernährung
noch immer unterschätzt wird.
Nur jeder vierte Befragte ver-
ordnet bislang Präparate gegen
Mangelernährung. Prof. Dr.
med. Cornel Sieber, Präsident
elect der Deutschen Gesell-
schaft für Geriatrie (DGG):
„Ganz wichtig ist, die Aufmerk-
samkeit für die Indikation

Mangelernährung auch in
Fachkreisen zu erhöhen." Die
klare Neuregelung verringere
die unter Ärzten herrschende
Verunsicherung bei der Verord-
nungs- und Erstattungsfähig-
keit von Trink- und Sondennah-
rung.

Die Neuregelung durch das
BMGS entspricht übrigens einer
Empfehlung des Europarates,
der bereits 2003 auf die euro-
paweit inakzeptabel hohe Zahl
mangelernährter Klinikpatien-
ten hingewiesen hatte. Erhard
Hackler von der Deutschen Se-
niorenliga begrüßte die Neure-
gelung. 

Die Änderungen zur Richtli-
nie finden Sie im Internet unter
www.vincentz.net/ahdownload/
downloads_ambulant.
cfm#Richtlinienpapiere
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Fachwelt begrüßt neue BMGS-Richtlinien 

Erlangen (nh). Der positive
Zwang zur Qualität und Weiter-
entwicklung durch regelmäßige
externe Auditierungen baut das
interne QM-System zu einer
tragenden Säule der Einrich-
tung auf. Die internen Vorteile
einer Zertifizierung werden
durch einen Motivationsschub
für die Mitarbeiter und deren
berechtigten Stolz auf die er-
reichte Leistung sowie eine
mögliche Reduzierung von Feh-
lerkosten unterstrichen.

Vier Schritte führen zur
Auswahl einer guten Zertifize-
rungsstelle:

1. Recherche: Es gibt eine
Vielzahl von Zertifizierungsstel-

len für Einrichtungen im Ge-
sundheitswesen. Daher sollte
man bei Interesse immer erst
recherchieren, welche Unter-
nehmen akkreditiert und damit
zugelassen sind und für Zertifi-
zierungen im Gesundheitswe-
sen zugelassen sind.

Helfen kann dabei die Trä-
gergemeinschaft für Akkreditie-
rung (www.tga-gmbh.de), wel-
che über mögliche
Zertifizierungsstellen informiert. 

Neben den großen Zertifi-
zierungsstellen wie der TÜV
Management Service GmbH des
TÜV Süd (www.tuev-sued.de)
oder der TÜV Rheinland
(www.tuev-rheinland.de), die

Dekra (www.dekra.de) oder EQ
Zert (www.eqzert.de), ist auch
ein Blick auf kleinere Zertifizie-
rungsunternehmen interessant
und lohnenswert. So sind nun-
mehr beispielsweise die Cert iQ
GmbH in Fürth (www.cert-iq.de)
oder ZertSozial GmbH in Stutt-
gart (www.zertsozial.de) ange-
treten, die mit der Branchen-
kenntnis ihrer Auditoren werben. 

Etwa Cert iQ betont, dass
ein Zertifikat nicht nur als „Pri-
vileg der Großen" zu sehen ist,
sondern auch für kleinere Ein-
richtungen realisierbar, er-
schwinglich und preislich at-
traktiv sein muss (vgl.
„Altenheim“, 9/2005, S. 51).  

2. Service & Kommunika-
tion: Achten Sie als Kunde auf
Freundlichkeit und Kompetenz
der Ansprechpartner sowie auf
eine schnelle und individuelle
Bearbeitung Ihrer Anfragen. Das
Angebot sollte passend auf Ihre
Einrichtung zugeschnitten sein
und ein möglicher Auditor
schnell benannt werden, um
Reisekosten und weitere Spesen
zügig und genau vorausberech-
nen zu können. Serviceaspekte
wie eine telefonische Vorberei-
tung des Audits oder Empfeh-
lungen des Auditors sollten im
Sinne der Kundenzufriedenheit
möglich gemacht werden.

Einige Zertifizierungsge-
sellschaften weisen auch ein
Partnernetzwerk auf, um Ihren
Kunden einen Ansprechpartner
für eventuell noch nötige QM-
Aufgaben wie die Erstellung ei-
nes HACCP-Konzeptes oder
eine pflegefachliche Beratung
anbieten zu können. Dieser Ser-
vice sollte für Sie Hand-in-Hand
gehen, damit Sie sich gut auf-
gehoben fühlen und entspannt
in Ihr Audit starten können.

3. Branchenkenntnis: Der
Auditor sollte Ihre Sprache
sprechen. Insofern ist es von
unschätzbarem Vorteil im Vor-
feld zu wissen, wer Ihre Einrich-

tung auditiert. Nur wer sich in
der Pflege zuhause fühlt, kann
genau auf die pflegespezifi-
schen Problematiken eingehen
und diese konkret prüfen und
bewerten. Eine gute Zertifizie-
rungsstelle sollte Ihnen also ei-
nen Auditor bieten, der aus dem
Gesundheitswesen kommt und
über ein hohes Maß an Bran-
chenkenntnis und Sozialkompe-
tenz verfügt. - Audits sollten
stets auch als Hilfestellung ge-
sehen werden, Schwachstellen
und Schnittstellenprobleme zu
identifizieren und Verbesse-
rungspotenziale aufzuzeigen.
Dies beherrschen aber nur in der
Pflege versierte Auditoren.

4. Kosten: Der (mit-)ent-
scheidende Faktor ist der Preis.
Ein sorgfältiges Abwägen der
Vorteile und Leistungen einzel-
ner Zertifizierungsgesellschaf-
ten kann nützlich sein, sich
auch finanziell stark bemerkbar
machen und Ihr Budget entla-
sten. Die Kosten eines Zertifizie-
rungsaudits orientieren sich an
der Anzahl der Einrichtungs-
Mitarbeiter und dem damit ver-
bundenen Aufwand der Auditie-
rung vor Ort. Hinzu kommen
Kosten für die „Jahresgebühr“
(Registrierung und Verwendung
des Zertifikats) sowie Reise-

und Spesengebühren der Audi-
toren.

Lassen Sie sich von unter-
schiedlichen Zertifizierungsstel-
len Kostenvoranschläge erstel-
len, die Kosten und entspre-
chende Leistungen klar definie-
ren. Gerade bei den Reise- und
Spesenkosten gibt es hier deut-
liche Unterschiede zwischen
Zertifizierungsstellen. So ist es
immens wichtig zu wissen, wo-
her Ihr Auditor anreist, um kei-
ne überdimensionierten Reise-
kosten erstatten zu müssen.
Reisepauschalen zu vereinba-
ren, kann hier unter Umständen
von Vorteil sein. Werfen Sie
auch einen Blick in die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen.
Ein Vertrag mit einer Zertifizie-
rungsgesellschaft sollte für die
Einrichtung jederzeit kündbar
sein und keine fest bindende
Laufzeit haben.

Zwar entstehen Kosten bei
einer Zertifizierung und beim
Aufbau eines zertifizierbaren
QM-Systems, diese sollten aber
als Investition in eine erfolgrei-
che Zukunft verstanden werden.

Näheres: Jan Knittel, QM
Service GmbH, Friedrichstr. 9,
91054 Erlangen, Tel. (0 91 31)
81 74 34, Handy: (01 73)
3 48 82 69.

QM in der Pflege: So
finden Sie geeignete
Zertifizierungsstellen
Viele Gründen sprechen aus Sicht von ambulanten und stationären Pflegeinrichtun-
gen für die Einführung eines zertifizierbaren Qualitätsmanagement-Systems wie
DIN EN ISO 9001: 2000. Immer mehr Kunden verlangen ein so zertifiziertes Unter-
nehmen, das das Zertifikat für sein Marketing nutzen kann. Wie Pflegeeinrichtun-
gen eine geeignete Zertifizierungsstelle finden, beschreibt Jan Knittel, Projektleiter
bei der QM Service GmbH in Erlangen, in seinem Beitrag für CAREkonkret.

Saarlouis (nh). Ein Be-
amter hat grundsätzlich An-
spruch auf unbezahlten
Sonderurlaub, um einen na-
hen Angehörigen zu pflegen.
Das geht aus einem Be-
schluss des Saarländischen
Oberverwaltungsgerichts
(OVG) in Saarlouis hervor.
Insbesondere könne der
Dienstherr in diesem Fall den
Urlaub nicht unter Hinweis
auf einen „allgemeinen Per-
sonalnotstand“ verweigern,
heißt es in dem in der Fach-
zeitschrift „Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht“ veröf-
fentlichten Beschluss (Az.: 1
W 39/04). Das Gericht gab
der Beschwerde einer Beam-
ti t tt di i h ä h t

Sonderurlaub zur Pflege ihrer
erkrankten Mutter bemüht
hatte. Zwar hatte der Dienst-
herr die Pflegebedürftigkeit
der Mutter anerkannt, den
Sonderurlaub aber unter Hin-
weis auf die angespannte
Personallage verweigert. Das
Verwaltungsgericht hatte
sich dem angeschlossen.

Dagegen sah das Ober-
verwaltungsgericht als Be-
schwerdeinstanz die Sachla-
ge anders. Zwar könnten
dringende dienstliche Gründe
in solchen Fällen einem
Sonderurlaub entgegenste-
hen. Dies müsse aber konkret
vom Dienstherrn belegt wer-
den. Das Argument der allge-
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Sonderurlaub für
Beamte rechtens
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ALS BERICHT UND RAT-
GEBER für Einrichtungsträger,
Pflegekräfte, Pflegebedürftige
und Angehörige hat der Medi-
zinische Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) Rhein-

land-Pfalz
sein Buch
„Qualität in
der Alten-
pflege“ kon-
zipiert. Aus-

gehend von eigener
Praxiserfahrung beschreibt der
MDK Anforderungen an die
Pflege, die ihm als Grundlage
für Qualitätsprüfungen die-
nen, und zeigt exemplarisch
Prüfergebnisse auf. Einrich-
tungsträger und Pflegekräfte
erhalten Tipps für die Bewer-

tung des eigenen Handelns.
Mit diversen Hinweisen für
Verbesserungen können diese
genutzt werden, einen eige-
nen Qualitätsentwicklungs-
plan aufzustellen und umzu-
setzen. Zu Diabetes,
Sondenernährung allgemein
und bei Demenz, Versorgung
demenzkranker Bewohner so-
wie Dekubitusprophylaxe und
-therapie werden heutige Ver-
sorgung, pflegefachliche An-
forderungen und praktische
Empfehlungen aufgezeigt.

„Qualität in der Alten-
pflege“; Bezug: Iatros Verlag
& Services GmbH; Hauptstr.
146, 55283 Nierstein, Tel.
(0 61 33) 92 73 20, Fax.
(0 61 33) 92 73 17.
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